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1. Kapitel —  Verbrechen gegen Souveränität der DDR,

Frieden, Menschlichkeit und Menschenrechte

Vorspruch

Die unnachsichtige Bestrafung von Verbrechen gegen die 
Souveränität der Deutschen Demokratischen Republik, den 
Frieden, die Menschlichkeit, die Menschenrechte und Kriegs
verbrechen ist unabdingbare Voraussetzung für eine stabile 
Friedensordnung in der Welt und für die Wiederherstellung 
des Glaubens an grundlegende Menschenrechte, an Würde und 
Wert der menschlichen Person und für die Wahrung der 
Rechte jedes einzelnen.

1. Dem 1. Kap. des Bes. Teils ist als einzigem ein Vorspruch voran
gestellt. Dieser Vorspruch stim m t m it den in  der P räam bel der 

C harta der V ereinten N ationen form ulierten  G rundsätzen überein (vgl. 
Die O rganisation der V ereinten Nationen, Dokumente, Berlin 1961, S. 69). 
Er stim m t auch w örtlich überein m it dem  ersten Satz der P räam bel des 
Gesetzes über die N ichtverjährung von Nazi- und K riegsverbrechen vom
1. 9.1964. Durch den Vorspruch w ird in  gesetzlich bestim m ter Weise zum 
A usdruck gebracht, daß diese T atbestände in  Ü bereinstim m ung m it Art. 91 
der V erfassung der DDR ihrem  Wesen nach au f dem  Völkerrecht basieren 
und zugleich der Durchsetzung der Ziele und G rundsätze der UN und 
der sich daran  anknüpfenden P rinzipien des Völkerrechts dienen: dem 
Prinzip des Friedens, dem Prinzip der Selbstbestim m ung aller Völker 
und Nationen, dem  Prinzip  der friedlichen in ternationalen  Zusam m en
arbeit (vgl. H. Wünsche, Die V ereinten Nationen, Schriftenreihe Blick
punk t W eltpolitik, B erlin  1966).

2. Die C harta  der V ereinten N ationen beruh t auf der V erurteilung 
des Krieges und der A nerkennung des Prinzips der friedlichen

Koexistenz. A rt. 1 setzt an e rste r S telle die A ufrechterhaltung des W elt
friedens und der in ternationalen  Sicherheit zum Ziel. Dazu besagt Ziff. 1, 
daß die Oganisation der V ereinten N ationen w irksam e K ollektivm aß
nahm en. ergreifen w ird, um  Bedrohungen des Friedens zu verhüten  und 
zu beseitigen und A ngriffshandlungen sowie andere Friedensbrüche zu 
unterdrücken. Die C harta sieht ein besonderes System von Sanktionen 
gegen B edrohung des Friedens, Friedensbrüche und A ngriffshandlungen 
vor (Kap. VII A rt. 39 bis 51).

Durch die U N -C harta und die in  ih r en thaltenen  Sanktionen w urde 
völkerrechtlich eine w esentliche W eiterentw icklung im  V erhältnis zur 
Satzung des Völkerbundes erreicht, die den A ngriffskrieg noch nicht 
verbot.

3. W ährend und nach Beendigung des zw eiten W eltkrieges w urde die 
B estrafung der faschistischen K riegs- und M enschlichkeitsver

brecher zu einem  w esentlichen gesellschaftlichen Anliegen der fried 
liebenden Menschheit, insbes. auch der Völker und Nationen, die un ter 
den bru talen  und blutigen A usw irkungen des Faschismus gelitten und


